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§ 12

Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Juli 1987 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 

die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom .?.!: . .?:.!.?.?.? .. , zuletzt geändert 

durch Satzung vom ... 1:J.J.-J�?.L ....... , außer Kraft. Soweit eine Beitragspflicht 

auf Grund früherer Satzungen entstanden ist, gelten diese Bestimmungen wei

ter. 

1,\ 1 

Rammelsbach, den 26. Juli 1988

gez. Ortsbürgermeister

Überprüft:
Kusel, d en 24. Juli 1988

Kreisverwaltung




